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er ist gleich den Schöffen in einen langen Mantel gekleidet; in der
Hand hat er einen weißen (b. h. von der Rinde befreiten) Stab. „Der
Richter soll auf einem Stuhl sitzen wie ein griesgrimmigcr Löwe,
Pantoffel anhaben, ben rechten Fuß über ben linken schlagen, unb wenn
er aus ber Sache nicht recht urteilen kann, soll er biefelbe 123 mal
überlegen." Nun hegt ober eröffnet ber Richter bas Gericht. Er er¬
hebt seinen Stab unb gebietet Stille, „bannt ben Gerichtsfrieben" unb
verbietet bas Reben ohne Erlaubnis, bas Herausgehen aus ber Reihe
unb ben Gebrauch von Scheltworten. Sobann richtet er an bie
Schöffen brei Fragen: 1) Ist es Zeit, bas Gericht zu hegen? 2) In
wessen Namen wirb bas Gericht gehegt? 3) Ist bas Gericht nun ge¬
hörig gehegt? Darauf nimmt ber Richter bie Schöffen in Eib unb
Pflicht. Nun treten bie Parteien in ben Kreis. Der Kläger bringt
unter feierlicher Beteuerung ber Wahrheit seine Anklage vor unb richtet
Frage um Frage an ben Verklagten. Dieser steht ihm Wort für Wort
Rebe; Richter, Schöffen unb Ümstehenbe hören zu. Dann leistet ber
Beklagte zu seiner Rechtfertigung ben Reinigungseib. Mit ihm treten
noch sechs Eibeshelfer auf; sie beschworen, baß sie ben Beklagten eines
falschen Eibes nicht für fähig halten. Jeber Schwörenbe legt bie
Waffen ab unb kniet nieber; bas Kruzifix wirb ihm gereicht, unb er
legt, inbem er bie Eibesformel laut unb vernehmlich nachspricht, zwei
Finger ber rechten Hanb auf bas Heiligtum. So strtb beibe Parteien
gehört, unb Schöffen unb Richter reben mitcinanber, um bas Urteil
zu finben. Jetzt verküubet der Richter es laut. Der Angeklagte wird
freigesprochen. Das Gericht ist zu Ende, die Gerichtsbank umgeworfen,
und die bereit stehenden Büttel, Fronboten oder Schergen ziehen diesmal
ohne Bethätigung ab.

2. Wenn bas „Ding" auch im Blutbann zu urteilen hatte, so
lagen auf ber Gerichtsbank ein eiserner Hanbfchnh, ein Richtschwert,
ein Strick, ein Schlegel unb ein Beil. Nicht weit von bem Gerichts¬
bann war ein Stein — später ein Galgen —, woran bie Hinrichtung
alsbalb vom Nachrichter ausgeführt würbe. Noch jetzt heißt eine Höhe
bei Bornheim ber Galgenberg unb ber Weg babei ber Armsünberweg.

7. Die Anfange des Christentums
und altkirchliche Einrichtungen in unserer Gegend.

1. Über bie Anfänge unb bie erste Verbreitung bes Christentums
in unserer Gegenb besitzen wir keine genauen Nachrichten. Wohl aber
wissen wir, baß im 4. Jahrhunbert bas Christentum am Rhein aus¬
gebreitet war. Zu jener Zeit ist sicher auch in unserer Gegenb bas
Christentum bekannt geworben. Als bann bie Franken nebst ihren
Königen im 5. Jahrhunbert zum Christentume übertraten, ba burch-
zogen fromme Männer auch bie büstern Wälber bes Maingaues, um


